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Vorhabenbezogener Bebauungsplan  mit  integriertem Vorhaben- und  Erschließungsplan
 "Wohnhof SchneckenGrün"

Planzeichenerklärung

TEIL B |TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtliche Festsetzungen:
aufgrund der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses (§10 BauGB) geltenden Gesetze und Verordnungen wie:
Baugesetzbuch (BauGB vom 23. Juni 1960 zuletzt geändert am 03. November 2017)
Baunutzungsverordnung (BauNVO vom 23. Januar 1990 zuletzt geändert am 13. Mai 2017)
Planzeichenverordnung (PlanZV vom 18. Dezember 1990 zuletzt geändert am 04. Mai 2017)
Sächsische Bauordnung (SächsBo vom 11. Mai 2016 zuletzt geändert am 11. Dezember 2018)
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG vom 06. Juni 2013 zuletzt geändert am 14. Dezember 2018)
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO vom 03. März 2014 zuletzt geändert am 13. Dezember 2016)
Auf die Beachtlichkeit weiterer Gesetzlichkeiten wird hingewiesen.

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4. Verkehrsflächen (§9, Abs. 1, Nr. 11 BauBG)

5. Grünflächen

6. Pflanzgebote

7. sonstige Planzeichen

Pflanzgebot für Bäume (§9, Abs. 1, Nr. 25 a BauGB)

Private Grünfläche (§9, Abs. 1, Nr. 4 Nr. 15 BauGB)Baugrenze (§23 BauNVO)Allgemeines Wohngebiet (§5 BauNVO)WA

1.1  Art der baulichen Nutzung (§9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB, §1)

2.1  Geltungsbereich

2.2  Gestaltungsgrundsätze, Gebäudetyp und - höhen

2.3  Dach- und Fassadengestaltung

2.4  Vorflächen, Einfriedungen (§83 (1), Nr. 4 SächsBO)

2.5  Verkehrsflächen, Stellplätze, Zufahrten und Zugänge

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§9, Abs. 1, Nr. 1 BauGB)

1.3  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§9, Abs. 1, Nr. BauGB)

1.4  Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1.5  Abwasser- und Abfallbeseitigung einschließlich Regenrückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§9 Abs. 1 Nr. 1 4 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebaungsplanes
(§9, Abs. 1, Nr. 7 BauGB)

Übersichtsplan 1:5000

Gemeinde Rosenbach/Vogtl.
Bernsgrüner Straße 18
08539 Rosenbach/Vogtl. OT Mehltheuer

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem
Vorhaben- und Erschließungsplan

"Wohnhof SchneckenGrün"

II_Vorhabenbezogener BebauungsplanI_Bebauungsvorschlag

III_Querschnitt (beispielhafte Bebauung)

2.4.1.  Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden und sind als zusammenhängende Grünfläche gärtnerisch zu gestalten.

2.5.1  Fußwege, Stellplätze, Zufahrten und Zugänge sind wasserdurchlässig, z.B. als Groß-, Klein-, oder Rasenpflaster oder als sandgeschlämmte 
  Schotterdecke auszubilden.

2.4.2.  Einfriedungen sind als bis zu 1,30m hohe Hecken, als bis zu 1,30m Holzzäune mit senkrechter Lattung und Metallzäune mit einfacherer  
 senkrechter Gliederung zulässig. Die bevorzugte Variante der Grundstückseinfriedung ist die Hecke nach der Artenliste A und B.

2.3.1.  Es sind Satteldächer mit einer Dachneigung von 45°oder Flachdächer zulässig.
2.3.2.  Die Dacheindeckung ist in Grautönen (z.B schiefergrau oder anthrazit) zulässig, in Ausnahmefällen auch als metallische Deckung.
 Die Dächer von Anbauten, Nebengebäuden und Garagen sind auf das Hauptgebäude abzustimmen oder zu begrünen.

2.1.1.  Diese örtlichen Bauvorschriften werden für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes erlassen.

2.3.3.  Als Fassadenmaterialien sind Varianten und Kombinationen aus Putz, Holz oder Klinker zulässig.

2.2.1.  Die Gebäude sind in der Regel giebelständig oder traufständig zu errichten.

2.2.1.  Die Höhen der Gebäude sind auf die vorhandene oder die beabsichtigten Höhen des Ensembles abzustimmen. Es sind maximal
 2 Vollgeschosse.

1.4.1  Garagen und Carports sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche unzulässig. Garagen und Carports sind mindestens 5m hinter der  
 Straßenbegrenzungslinie bzw. der Verkehrsfläche im Grundstück einzuordnen.
1.4.2 Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich zwischen Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie bzw.   
 Verkehrsfläche zulässig.

1.5.1  Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung verkehrsberuhigter Bereich werden in einer Breite von 3,0m befestigt. Der Parkierungsstreifen wird 
  mit wasserdurchlässigen Materialien ausgebildet und durch Bäume begrünt.
1.5.2  Stellplätze und Zufahrten sind ebenfalls mit wasserdurchlässigen Materialien auszubilden.

1.2.1  Das Maß der baulichen Nutzung ist durch den Planeintrag der Grundflächenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse (Z) als Höchstmaß  
 bestimmt (§16 Abs. 2 BauNVO)

IV_Längsschnitt (beispielhafte Bebauung)

1.1.1  Das gesamte Areal des Bebauungsplanes ist als allgemeines Wohngebiet geplant.

Stellung der baulichen Anlagen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB),
Hauptfirstrichtung

V_Prinzipschnitt Verkehrsfläche

M  1:1000 M  1:1000

M  1:200M  1:1000M  1:1000

unterirdische Versorgungsleitungen (TW, AW, Telekom, ELT)

Rosenbach / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

TEIL A | PLANZEICHNUNG

Hinweise:

öffentliche Verkehrsfläche (§23 BauNVO)

Verkehrsberuhigter Bereich

Mit Geh-, Fahr- und Leitungs- rechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

1. Artenschutz: Die Baufeldfreimachung bzw. Gehölzentfernung ist aus artenschutzrechtlichen Gründung nur außerhalb der Brutzeiten der Vogelarten zwischen
    Oktober und Februar vorzunehmen.
2. Bodenfunde gemäß § 20 SächsDSchG sind bei einer Denkmalschutzbehörde meldepflichtig.
3. Im gesamten Planungsgebiet befinden sich Vermessungs- und Grenzpunkte. Diese sind geschützt und grundsätzlich während der Baumaßnahmen nicht zu
     verändern oder zu beseitigen. Gefährdete Vermessungs- und Grenzpunkte sind vor den Baumaßnahmen durch einen öffentlich bestellten
     Vermessungsingenieur oder das Vermessungsamt Plauen sichern zu lassen (§§ 6 und 27 Sächs. Vermessungsgesetz).
4. Sollten bei der Bauausführung wider Erwarten doch Kampfmittel oder ähnliche Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, so sind die Arbeiten
    unverzüglich einzustellen, der Sächsische Kampfmittelbeseitigungsdienst ist zu kontaktieren (Tel. 0351-8501-6702) und die nächste Polizeidienststelle ist zu
    informieren.
5. Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel: Es wird empfohlen, die neu errichteten Gebäude soweit wie möglich unter Berücksichtigung einer
    möglichst sparsamen Energiebilanz zu errichten. Dabei sollte mindestens der Standard eines KfW- Effizienzhauses 70 erreicht werden. Für die
    Gebäudeplanung wird angeregt, Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Gewinnung erneuerbarer Energien am
    Gebäude umzusetzen.
6. Gemäß § 202 BauGB i.V.m. § 1 BBodSchG sowie § 7 SächsABG gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern und
     nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll wieder zuzuführen (z.B. zur Geländergestaltung). Sonstige nichtbelastete Erdmassen der Ablagerung oder des
     Aushubes sind nach Möglichkeit weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwendung abzugeben.

1.3.1  Gemäß Planeintrag wird die Baufeldbegrenzung mittels Baugrenzen festgelegt.
1.3.2 Im Baugebiet ist eine offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser.
1.3.3  Durch Balkone, Loggien, Wintergärten und Vordächer dürfen Baugrenzen um maximal 1,5m überschritten werden, soweit dem anderes Recht 
 nicht entgegensteht. Die Summe aller Vorbauten darf 1/3 Fassadenbreite nicht überschreiten.

1.6  Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)
1.6.1  Die Randbegrünung entlang der Baugebietsgrenze ist als freiwachsende Baum- und Strauchpflanzung (empfohlen Artenliste A und B) anzulegen.
1.6.2 Die nicht überbaubare Grundstücksflächen sind gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Pro Grundstück und je  
 angefangene 400qm Grundstücksfläche mindestens ein hochstämmiger Baum mit einem Stammumfang von 12 bis 14 cm oder ein   
 Obstgehölz zu pflanzen.

1. Aufstellungsbeschluss
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde in der Sitzung des Gemeinderates am __________ beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses ist am __________ erfolgt. Dabei wurde ebenfalls bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren und sich zu der Planung äußern kann. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3
Nr. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom __________ bis __________.

2. Entwurfsbeschluss
Der Gemeinderat hat am __________ den Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2
BauGB bestimmt.

3. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplans mit Stand _______, bestehend aus der Planzeichnugen (Teil A) und dem Text (Teil B) und der Entwurf der Begründung
haben in der Zeit vom ___________ bis _________ während der Sprechzeit der Gemeindeverwaltung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die
öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass die Stellungnahmen während der Auslegefrist von jedermann schriftlich oder zu Niederschrift vorgebracht
werden können, im Rosenbacher Anzeiger vom ________ (Amtsblattnummer________ ) ortsüblich bekannt gemacht worden. Inhalt der Bekanntmachung
sowie der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung wurden über das zentrale Internetportal des Freistaates Sachsen und auf der Internetseite der
Gemeinde Rosenbach / Vogtl. zusätzlich online eingestellt.

Richtigkeit der Flurkarte
Die Bezeichnung und grafische Darstellungen der Flurstücke im räumlichen Geltungsbereich betreffs ihrer Übereinstimmung mit der
amtlichen Flurkarte wird mit Stand _________ bestätigt. Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen Darstellungen wird nicht bestätigt.

5. Träger öffentlicher Belange   
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vorgebrachten Bedenken und Anregungen in seiner Sitzung vom _________
geprüft und gemäß § 1 Abs. 7 BauGB die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Das Ergebnis ist mit dem
Schreiben vom _________ mitgeteilt worden.

Plauen, den _________________  ______________________________
             Referatsleiter (Referat Vermessung, Landratsamt Vogtlandkreis)   Siegel

Rosenbach / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

Rosenbach  / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

Rosenbach  / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

8. Veröffentlichung der Satzung 
Die Satzung sowie die Stelle, bei der der vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan mit Begründung auf
Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt der Auskunft zu erhalten ist, sind im Rosenbacher Anzeiger
vom ________ (Amtsblattnummer________ ) ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahren- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwegung sowie auf die
Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 4 SächsGemO) und weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§§ 37 -42 und 44 BauGB) hingewiesen worden.

Rosenbach  / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

Bäume 1. Ordnung (Hochstamm,12/14 StU, in Hecken Heister 125/150 cm Höhe)
Acer pseudoplatanus   (Berg-Ahorn)
Acer campestre  (Feldahorn)
Carpinus betulus  (Hainbuche)
Fagus sylvatica  (Rot-Buche)
Quercus robur  (Stiel-Eiche)
Quercus petraea  (Trauben-Eiche)
Tilia cordata  (Winter-Linde)
Tilia platyphyllos  (Sommer-Linde)
Fraxinus excelsior  (Gemeine Esche)
Betula pendula  (Hänge-Birke)
Ulmus glabra  (Feldulme)
Salix fragilis   (Bruch - Weide)

Artenliste A Bäume:
Corylus avellana    (Haselnuss)
Crataegus monogyna   (Eingriffliger Weißdorn)
Crataegus laevigata   (Zweigriffliger Weißdorn)
Prunus spinosa   (Schlehe)
Rubus idaeus   (Himbeere)
Rubus fruticosus    (Brombeere)
Sambucus nigra   (Schwarzer Holunder)
Virburnum opulus    (Gemeiner Schneeball)
Evonymus europaea   (Europ. Pfaffenhütchen)
Cornus sanguinea   (Roter Hartriegel)
Rosa spec.     (Wildrosen)
Salix caprea   (Salweide)
Sambucus nigra   (Schwarzer Holunder)
Rhamnus Catharticus    (Kreuzdorn)

Artenliste B Sträucher:

Bäume 2. Ordnung (Mindestgröße: in Hecken Heister 125 / 150 cm Höhe)
Prunus padus   (Traubenkirsche)
Pyrus pyraster  (Wild-Birne)
Salix caprea   (Sal-Weide)
Sorbus aucparia   (Gemeine Eberesche)
Malus sylvestris  (Wild-Apfel)
Prunus avium  (Vogel-Kirsche)
Die Artenliste A wird ergänzt um sämtliche einheimische Obstgehölze.

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan
"Wohnhof SchneckenGrün"
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S3634), sowie nach § 89 der Sächsischen
Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016 (SächsGVBI. S. 186), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetztes vom 10.02.2017
(SächsGVBI.S.50), in Verbindung mit §4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.03.2014 (SächsGVBI
S. 146), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes wird vom Gemeinderat Rosenbach / Vogtl. vom __________ folgende Satzung über den
vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnhof SchneckenGrün" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
Teil A - Planzeichnung M 1:1000 vom _______
Teil B - Textliche Festsetzungen vom _______
Dieser Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung seiner Genehmigung in Kraft.

Rosenbach / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

4. Beteiligung Träger öffentlicher Belange   
 Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Planstand _________)
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat mit Anschreiben vom __________ in der Zeit vom ___________ bis __________ stattgefunden.

Rosenbach  / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

VERFAHRENSVERMERKE: beschleunigtes Verfahren nach § 13b BauGB

6. Satzungsbeschluss
Der vorhabenbezogener Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) wurde am _________  vom Gemeinderat als
Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom _________ (Beschlussnummer _________ ) gebilligt.

Rosenbach  / Vogtl., den ___________   ______________________________
        Bürgermeister    Siegel

7. Genehmigung
Die Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) wurde mit Verfügung der
höheren Verwaltungsbehörde vom  _________ (AZ _________) erteilt.

Plauen, den _________________  ______________________________
            Landratsamt Vogtlandkreis   Siegel

VERFAHREN
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